
 

Bestätigung des Gemeindeamtes: 

Privatvermieter: 
Der Antragsteller hat       Zimmer und       Ferienwohnung(en) mit insgesamt 
      Betten im Sinne des Privatzimmervermietungsgesetzes  (LGBl.Nr. 29/1959) 
seit (erstmals)       gemeldet. Die derzeitige Ausstattung der Gästezimmer bzw. 
Ferienwohnungen entspricht den umseitigen Angaben des Antragstellers/der 
Antragstellerin. Zudem wird bestätigt, dass der Antragsteller/die Antragstellerin 
auch ihren Hauptwohnsitz am Standort der Privatvermietung angemeldet hat. 

Privatvermieter und gewerbliche Vermieter: 
Die Gemeinde bestätigt, dass mit den gegenständlichen Investitionen zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung noch nicht begonnen wurde. 
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Kurzbezeichnung Vorhaben 
      
 
 
 

 


